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Erklärung – Rückbau der Windenergieanlage(n) 
 
Der Antragsteller verpflichtet sich gemäß § 35 Abs. 5 BauGB, das Vorhaben nach 
dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenversiege-
lungen zu beseitigen. 
 

 

Antragsteller :    

Name  : Windkraft Schirl Frankenbach GmbH 

Straße, Nr. : Schirl 24 

PLZ, Ort : 48346 Ostbevern 

 
 
 
WEA 1 
    

Gemeinde  : 48346 Ostbevern 

Gemarkung  : Ostbevern 

Flur:  : 51 

Flurstück : 15 

 

 
WEA 2 
    

Gemeinde  : 48346 Ostbevern 

Gemarkung  : Ostbevern 

Flur:  : 51 

Flurstück : 59 

 
 
WEA 3 
    

Gemeinde  : 48346 Ostbevern 

Gemarkung  : Ostbevern 

Flur:  : 49 

Flurstück : 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller 
 


